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H a u p t s a t z u n g 
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Präambel 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S.666 ff.), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (15. Juni 1999 (GV NW S. 386), hat der Rat der 
Stadt Straelen  am 28. Oktober 1999 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder die folgende 
Hauptsatzung beschlossen: 
 
Sofern in dieser Hauptsatzung Personen- und Funktionsbezeichnungen männlich formuliert sind, beinhalten 
sie immer auch die weibliche Form. 
 
1. Änderung vom 02.10.2000, In Kraft getreten am 03.10.2000 
2. Änderung vom 29.06.2001, In Kraft getreten am 01.01.2002 
3. Änderung vom 10.07.2002, in Kraft getreten am 01.09.2002  
4. Änderung vom 24.07.2003, in Kraft getreten am 25.07.2003  
5. Änderung vom 18.12.2008, in Kraft getreten am 01.01.2009 
6. Änderung vom 08.03.2010, in Kraft getreten am 15.03.2010 
7. Änderung vom 17.10.2011, in Kraft getreten am 25.10.2011 
8. Änderung vom 21.08.2014, in Kraft getreten am 29.08.2014 
9. Änderung vom 30.03.2017, in Kraft getreten am 14.04.2017 
10. Änderung vom 25.11.2020, in Kraft getreten am 08.12.2020 
11. Änderung vom 05.03.2021, in Kraft getreten am 16.03.2021 
12. Änderung vom 21.12.2022, in Kraft getreten am 19.02.2023 
13. Änderung vom 05.05.2023, in Kraft getreten am 26.05.2023 
14. Änderung vom 13.03.2024, in Kraft getreten am 23.03.2024 
15. Änderung vom 08.07.2025, in Kraft getreten am 01.11.2025  
 
 

§ 1 
Name, Bezeichnung, Gebiet 

 
(1) Die Stadt Straelen - 73,98 km² - wurde gemäß Gesetz zur kommunalen Neugliederung des Kreises 

Geldern vom 11.03.1969 (GV. NW. 1969 S. 152) mit Wirkung vom 01.07.1969 aus den früher selb-
ständigen Gemeinden Straelen und Herongen zusammengeschlossen. Sie gehört seit dem 01.01.1975 
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dem Kreis Kleve an (Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes 
Niederrhein - Niederrhein-Gesetz vom 09. Juli 1974 (GV. NW. 1974 S. 344) -.  

 
(2) Die bisherige Stadt Straelen besitzt seit dem Jahre 1428 Stadtrechte. Ihre erste urkundliche Erwähnung 

ist für das Jahr 1064 nachgewiesen. Die erste urkundliche Erwähnung der ehemaligen Gemeinde He-
rongen ist für das Jahr 899 nachgewiesen. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Siegel 

 
(1) Der Stadt Straelen ist mit Urkunde des Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 06. August 1971 das 

Recht zur Führung eines Wappens und einer Flagge verliehen worden. 
Wappenbeschreibung: In Silber (weiß) ein steigender schwarzer Strahl (Pfeil). 
Flaggenbeschreibung: Banner: 

Schwarz-weiß-grün im Verhältnis 1:2:1 längsgestreift mit dem Strahl 
(Pfeil) etwas über die Mitte nach oben verschoben. 
Hißflagge: 
Schwarz-weiß-grün im Verhältnis 1:2:1 längsgestreift mit dem Strahl 
(Pfeil) in der Mitte der vorderen Hälfte. 
 

(2) Die Stadt Straelen führt ein Dienstsiegel mit dem Stadtwappen und der Beschriftung "Stadt Straelen, 
Kreis Kleve". 

 
§ 3 

Einteilung des Gemeindegebiets in Ortschaften 
 
(1) Innerhalb des Stadtgebietes wird die Ortschaft "Herongen" gebildet. Die räumliche Abgrenzung der Ort-

schaft ergibt sich aus den ehemaligen Grenzen der Gemeinde Herongen einschließlich der gesamten 
Kiewittstraße, des gesamten Löckerweges sowie des gesamten Nölkenweges. 

 
(2)  Für die Ortschaft wird vom Rat ein Ortsvorsteher gewählt. Die Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlzeit 

des Rates. Der Ortsvorsteher muss in der Ortschaft, für die er bestellt wird, wohnen und dem Rat an-
gehören oder angehören können. Der Bürgermeister und seine Stellvertreter sollen nicht zum Ortsvor-
steher gewählt werden. 

 
(3) Der Ortsvorsteher hat die Belange seiner Ortschaft gegenüber dem Rat wahrzunehmen. Im Rahmen 

dieser Aufgabe ist er jederzeit berechtigt und verpflichtet, Wünsche, Anregungen und Beschwerden aus 
seiner Ortschaft aufzugreifen und an den Rat oder an den für die Entscheidung der Angelegenheit zu-
ständigen Ausschuss weiterzuleiten. Der Rat bzw. der Ausschuss sollen den Ortsvorsteher vor der Ent-
scheidung über Angelegenheiten, die Belange der Ortschaft berühren, hören. Die Anhörung kann sowohl 
schriftlich als auch mündlich erfolgen. Sie soll mündlich erfolgen, wenn der Ortsvorsteher in einer Ange-
legenheit dem Rat Wünsche, Anregungen oder Beschwerden vorgetragen hat. 

 
(4) Der Bürgermeister kann den Ortsvorsteher mit der Erledigung bestimmter Geschäfte der laufenden Ver-

waltung beauftragen. Der Ortsvorsteher führt diese Geschäfte in Verantwortung gegenüber dem Bürger-
meister durch. 

 
(5)  Zur Abgeltung des ihm durch die Wahrnehmung seiner Aufgaben entstehenden  

Aufwandes erhält er eine monatliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschädigungsver-
ordnung. 
Daneben steht dem Ortsvorsteher Ersatz des Verdienstausfalls nach Maßgabe des § 39 Abs. 7 Satz 7 
i.V.m. § 45 Abs. 1 GO zu. 

 
(6) Der Bürgermeister ist berechtigt, den Ortsvorsteher in geeigneten Fällen für den Bereich seiner Ortschaft 

mit der Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben und Verpflichtungen zu beauftragen. 
    
 

§ 4 
Gleichstellung von Frau und Mann 

 
(1) Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte. 

Diese soll mit 19,75 Wochenstunden für den Bereich der Gleichstellung tätig sein. 
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(2) Der Bürgermeister bestellt eine Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten für den Aufgabenbereich 
der §§ 17, 18, 19 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetz. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Be-
lange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die 
Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Dies sind insbesondere soziale, 
organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren 
und Vorstellungsgespräche; die Gleichstellungsbeauftragte wirkt insbesondere bei der Aufstellung und 
Änderung des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Gleich-
stellungsplans mit. 

(4) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante Maßnahmen gemäß Abs. 3 
rechtzeitig und umfassend. 

 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Beratungsgegenstände ihres Aufgabenbereiches behandelt 

werden, an Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen. 
Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres Aufgaben-
bereiches unterrichten. Hierüber ist der Bürgermeister vorab zu informieren. 
Die Entscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine Angelegenheit des Aufgabenbereiches der Gleich-
stellungsbeauftragten ist, obliegt dem Bürgermeister bzw. bei Ausschusssitzungen dem Ausschussvorsit-
zenden. 

 
(6) Die Vorlagen und Vorinformationen zu Beratungsgegenständen, die den übrigen Rats- bzw. Ausschuss-

mitgliedern zugesandt werden, sind spätestens gleichzeitig auch der Gleichstellungsbeauftragten zuzulei-
ten, sofern Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs in Frage stehen. 

 
(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berühren, den Be-

schlussvorlagen des Bürgermeisters widersprechen; in diesem Fall hat der Bürgermeister den Rat zu 
Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentlichen Gründe hinzuweisen. 

 
 

§ 4a 
Bildaufnahmen / Film- und Tonaufnahmen in Sitzungen des Rates 

 
(1)  In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen zulässig, wenn sie die Ordnung der Sitzung nicht gefähr-

den. Dieses Recht umfasst nicht die Anfertigung von Bildaufnahmen von Zuhörern oder Verwaltungsbe-
diensteten mit Ausnahme des Bürgermeisters und des allgemeinen Vertreters (§ 69 GO NRW). 

 
(2)  Eine Gefährdung der Ordnung der Sitzung liegt insbesondere vor, wenn 
 
- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen Ratsmitglieder, Zuhörer oder Verwaltungsbedienstete   nicht 

nur unwesentlich gestört werden (z.B. Geräusche, Blitzlichteinsatz), 
- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Würde des Plenums bei besonderen Anlässen be-   ein-

trächtigt wird (z.B. bei Gedenkminuten) oder 
- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen in er-

heblicher Weise betroffen werden (z.B. verdeckte Bildaufnahmen, Bildaufnahmen in besonders emotio-
nalisierten Situationen). 

 
(3)  Film- und Tonaufnahmen von Ratssitzungen oder Teilen von Ratssitzungen durch Vertretungen des 

Rundfunks können durch den Bürgermeister im Einzelfall zugelassen werden, wenn ein besonderes 
öffentliches Interesse hierfür besteht. Im Zweifel entscheidet der Rat mit der Mehrheit seiner Stimmen. 

 
(4)  Die Regelungen finden auf Sitzungen der Ausschüsse entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 4b 
Digitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderen Ausnahmefällen 

 
(1) In besonderen Ausnahmefällen wie Katastrophen, einer epidemischen Lage oder anderen außerge-

wöhnlichen Notsituationen kann die Durchführung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse in digi-
taler Form erfolgen (digitale Sitzung), sofern die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (§ 
47a Abs. 1 GO NRW). 

 
(2)  Der Rat stellt das Vorliegen eines Ausnahmefalles nach § 47a Abs. 1 GO NRW mit einer Mehrheit von 

zwei Dritteln seiner Mitglieder fest und entscheidet zugleich darüber, ob infolgedessen digitale oder hyb-
ride Sitzungen durchgeführt werden. In dem Beschluss ist festzulegen, für welchen Zeitraum Sitzungen 
in digitaler oder hybrider Form durchgeführt werden (längstens für einen Zeitraum von zwei Monaten) 
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und ob die Durchführung in digitaler oder hybrider Form für den Rat und die Ausschüsse gelten soll. Die 
Beschlussfassung kann in einer Sitzung des Rates, durch Stimmabgabe im Umlaufverfahren oder in 
geeigneter elektronischer Form, die die Textform wahrt, erfolgen. Die Beschlussfassung soll so recht-
zeitig erfolgen, dass die Frist des § 47 Abs. 2 GO NRW gewahrt werden kann. Die Verlängerung ist bei 
einem weiteren Andauern des besonderen Ausnahmefalles möglich. Für den Beschluss über eine Ver-
längerung gelten die vorgenannten Sätze entsprechend. 

 
(3)  Die Aufhebung eines Beschlusses nach Absatz 2 ist im Rat mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 

des Rates zulässig. 
 

§ 4c 
Hybride Durchführung von Ausschusssitzungen 

 
(1)  Ausschüsse des Rates dürfen auch außerhalb der besonderen Ausnahmefälle nach § 47a GO NRW 

hybride Sitzungen durchführen. Dies gilt nicht für die Pflichtausschüsse nach § 59 GO NRW sowie nicht 
für den Wahlausschuss sowie den Wahlprüfungsausschuss. 

 
(2)  Den jeweiligen Ausschüssen bleibt die Entscheidung über eine Durchführung hybrider Sitzungen vorbe-

halten. Der Beschluss darüber, ob eine Sitzung des Ausschusses als hybride Sitzung durchgeführt wer-
den soll, ist mit einfacher Mehrheit zu fassen. Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass 
die Frist des § 47 Abs. 2 GO NRW gewahrt werden kann. Der Beschluss kann frühestens mit Wirkung 
für die jeweils nächste Ausschusssitzung erfolgen. Jeder Ausschuss im Sinne des Absatzes 1 soll (al-
ternativ: kann) einen Vorratsbeschluss darüber treffen, ob die weiteren Sitzungen des Ausschusses in 
der jeweiligen Wahlperiode als hybride Sitzungen durchgeführt werden. Der Ausschuss kann einen 
nach Satz 5 getroffenen Vorratsbeschluss mit einfacher Mehrheit für einzelne Ausschusssitzungen oder 
insgesamt mit Wirkung frühestens für die nächste Ausschusssitzung wieder aufheben. 

 
 

§ 5 
Unterrichtung der Einwohner 

 
(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt zu unterrichten. Die 

Unterrichtung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. 
Über die Art und Weise der Unterrichtung (z.B. Hinweis in den örtlichen Medien, öffentliche Anschläge, 
schriftliche Unterrichtung aller Haushalte, Durchführung besonderer Informationsveranstaltungen, Abhal-
tung von Einwohnerversammlungen) entscheidet der Rat von Fall zu Fall. 
 

(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um Planungen oder Vorhaben 
der Stadt handelt, die die strukturelle Entwicklung der Stadt unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder 
die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind. Die Einwohnerver-
sammlung kann auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden. 

 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, so setzt der Bürgermeister Zeit 

und Ort der Versammlung fest und lädt alle Einwohner durch öffentliche Bekanntmachung ein. Die in der 
Geschäftsordnung für die Einberufung des Rates festgelegten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der 
Bürgermeister führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung unterrichtet der Bür-
germeister die Einwohner über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw. des Vor-
habens. Anschließend haben die Einwohner Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu äußern und sie 
mit den vom Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller Fraktionen und dem Bürgermeister zu erörtern. 
Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der Rat ist über das Ergebnis der Einwohnerversammlung in 
seiner nächsten Sitzung zu unterrichten. 

 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung obliegende Unterrichtungspflicht bleibt 
 unberührt.   
 

§ 6 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Be-

schwerden an den Rat zu wenden. Anregungen und Beschwerden müssen Angelegenheiten betreffen, 
die in den Aufgabenbereich der Stadt Straelen fallen. 

 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt Straelen fallen, sind vom 

Bürgermeister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Der Antragsteller ist hierüber zu unterrichten. 
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(3) Eingaben von Bürgern, die weder Anregungen oder Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklä-

rungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung vom Bürgermeister zurückzugeben. 
 

(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden i.S. von Abs. 1 bestimmt der Rat den Haupt- und 
Finanzausschuss 

 
(5) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Abs. 4 zuständige Ausschuss hat diese 

inhaltlich zu prüfen. Danach überweist er sie an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der Über-
weisung kann er Empfehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte Stelle nicht ge-
bunden ist. 

 
(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den Gegenstand einer Anregung oder 

Beschwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 GO), bleibt unberührt. 
 
(7) Dem Antragsteller kann aufgegeben werden, Anregungen oder Beschwerden in der für eine ordnungsge-

mäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Beratung kann in diesen Fällen bis zur Einrei-
chung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden. 

 
(8) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden soll abgesehen werden, wenn 
 

a)  der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt, 
b) gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Beschwerden kein neues  
 Sachvorbringen vorliegt. 

(9)  Der Antragsteller ist über die Stellungnahme des nach Abs. 4 zuständigen Ausschusses durch den Bür-
germeister zu unterrichten. 

 
 

§ 7 
Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 

 
 

(1) Der Rat führt die Bezeichnung: „Rat der Stadt Straelen“. 
 

(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung: „Ratsmitglied“ 
 
 

§ 8 
Dringlichkeitsentscheidungen 

 
Dringlichkeitsentscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses oder des Bürgermeisters mit einem Rats-
mitglied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO) bedürfen der Schriftform. 
 
 

§ 9 
Ausschüsse 

 
(1)  Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Gemeindeordnung oder in anderen gesetzlichen 

Vorschriften vorgeschriebenen Ausschüssen gebildet werden.  
 
(2) Die Zuständigkeitsbereiche der Ausschüsse werden in einer vom Rat zu erlassenden Ordnung über die 

Zuständigkeiten der Ausschüsse und des Bürgermeisters der Stadt Straelen (Zuständigkeitsordnung) fest-
gelegt. 

 
(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches die Entscheidungen dem 

Bürgermeister zu übertragen. Der Rat kann sich für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen 
Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 

 
(4) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister jederzeit Auskunft über die Angelegenhei-

ten verlangen, die zum Aufgabenbereich ihres Ausschusses gehören; sie haben insoweit zum Zwecke der 
Unterrichtung ihres Ausschusses auch das Recht auf Akteneinsicht. 
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§ 10 
Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 

 
(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines  

 monatlichen Pauschalbetrages nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung (EntschVO). 
  
(2) Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an Ausschuss- und Frakti-

onssitzungen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.  
Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles auch für die Teilnahme an Fraktionssitzungen als 
stellvertretendes Ausschussmitglied.   
 Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 25. Sitzungen im 
Jahr beschränkt. 
 

(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen durch die 
Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist. Der Anspruch besteht 
auch für maximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der Teilnahme an kommunalpolitischen Bil-
dungsveranstaltungen, die der Mandatsausübung förderlich sind. Der Verdienstausfall wird für jede 
Stunde der versäumten Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. 
Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 

 
a)   Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es sei denn, 

dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regelstundensatz 
richtet sich nach § 6 Abs. 1 der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder 
kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse im Land Nordrhein-Westfalen (EntschVO NRW). 

 
b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigende Verdienstausfall gegen 

entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt. 
 

c)  Selbstständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde erhalten, sofern sie  
einen den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung er-
folgt durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der ge-
machten Angaben versichert wird. 

 
d) Personen, die nicht oder weniger als 20 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, jedoch einen Haus-

halt von mindestens zwei Personen, wovon eine Person ein pflege- oder betreuungsbedürftiger An-
gehöriger ist, oder einen Haushalt von mindestens drei Personen führen, erhalten anstelle des Ver-
dienstausfalls eine Entschädigung in Form eines Stundenpauschalsatzes gemäß § 6 Abs. 5 Ent-
schVO NRW. Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von pflege- oder betreuungsbedürftigen 
Angehörigen während der Ausübung des Mandats werden auf Antrag erstattet. 

 
e) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den in § 6 Abs. 1 der Verordnung über die Entschädi-

gung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse festgesetzten Höchstbetrag über-
schreiten. 

 
(4)  Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 und Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit min-

destens 8 Mitgliedern auch ein stellvertretender Vorsitzender, mit mindestens 16 Mitgliedern auch 2 
stellvertretende Vorsitzende und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 3 stellvertretende Vorsitzende - 
erhalten neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 zustehen, eine Aufwands-
entschädigung nach § 46 GO NRW i. V. m. der EntschVO NRW. 

 
   (5) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates anstelle einer zusätzli- 

chen Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 5 Abs. 5 
Satz 1 EntschVO NRW ein Sitzungsgeld nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 i. V. m. § 5 Abs. 5 
Satz 2 EntschVO NRW erhalten, wird für sämtliche Ausschüsse des Rates der Stadt Straelen Ge-
brauch gemacht. 

 
   (6)      Gremienmitglieder im Sinne des § 113 Abs. 1 GO NRW haben Anspruch auf Erstattung von 

Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, die dem Erwerb der erforderlichen Sachkunde oder der 
Wahrnehmung ihrer Gremienaufgaben dienlich sind. Dies gilt nur, wenn die Stadt der Kos- 
tenübernahme vorab zustimmt. 
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§ 11 
Genehmigung von Rechtsgeschäften 

 
(1) Verträge der Stadt mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüsse sowie mit dem Bürgermeister und 

den leitenden Dienstkräften der Stadt bedürfen der Genehmigung des Rates. 
 
 (2) Keiner Genehmigung bedürfen: 
 

  a)  Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlossen werden, 
  
  b)  Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von der     

  Stadt vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat, 
 c)  Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 GO) darstellt. 
  

(3) Leitende Dienstkräfte im Sinne dieser Vorschrift sind der Bürgermeister, der Beigeordnete, die Fach-
bereichsleiter und die Leiter der Stabstellen. 

 
 

§ 12 
Bürgermeister 

 
(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, 

soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für 
einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. Nähere Einzelheiten sind in der Ordnung über die Zustän-
digkeiten der Ausschüsse und des Bürgermeisters der Stadt Straelen (Zuständigkeitsordnung) festgelegt. 

 
(2) Im übrigen hat der Bürgermeister nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, welche An-

gelegenheiten als Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen sind. 
 

(3) Der Bürgermeister trägt bei feierlichen Anlässen eine Amtskette. 
 
(4) Gemäß § 67 Abs. 1 GO werden zwei ehrenamtliche Stellvertreterinnen / Stellvertreter des Bürgermeisters 

gewählt. 
 
 

§ 13 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1)  Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Straelen, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, 

werden vollzogen durch Bereitstellung im Internet auf der Internetseite der Stadt Straelen www.stra-
elen.de, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Nachrichtlich wird auf die erfolgte Be-
reitstellung und die Internetadresse im Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Straelen hingewiesen. 
 

(2)  Abweichend von Abs. 1 erfolgen öffentliche Bekanntmachungen nach dem BauGB im Amts- und Mit-
teilungsblatt der Stadt Straelen. Nachrichtlich werden die öffentlichen Bekanntmachungen im Inter-
net auf der Internetseite der Stadt Straelen unter www.straelen.de bereitgestellt. 

 
(3)  Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 oder Abs. 2 festgelegten Form infolge höhe-

rer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt der Vollzug der Be-
kanntmachung ersatzweise durch Aushang an der Bekanntmachungstafel in Straelen, Rathaus-
straße 1 (Rathaus). Die Aushangfrist beträgt mindestens eine Woche. Auf den einzelnen Bekannt-
machungen sind der Zeitpunkt des Aushangs und der Zeitpunkt der Abnahme zu bescheinigen. Die 
Abnahme der öffentlichen Bekanntmachungen der Sitzungen des Rates der Stadt Straelen darf frü-
hestens am Tage nach der Ratssitzung erfolgen. Ist der Hinderungsgrund, der zur Anwendung des 
Abs. 3 geführt hat, entfallen, wird die öffentliche Bekanntmachung nach Abs. 1 oder Abs. 2 unver-
züglich nachgeholt. 

 
 

§ 14 
Wahrnehmung der Belange von Menschen mit Behinderung 

 
Die Aufgaben nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen des Landes Nord-
rhein-Westfalen werden einer oder einem Beauftragten für die Wahrnehmung der Belange von Menschen 
mit Behinderung übertragen.  
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§ 15 

Zuständigkeit für dienstliche Entscheidungen 
 
 

(1) Der Bürgermeister trifft die dienst- und arbeitsrechtlichen Entscheidungen für die Bediensteten 
der Stadt Straelen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

 
(2) Entscheidungen für Bedienstete in Führungspositionen, die das beamtenrechtliche Grundverhält-

nis oder das Arbeitsverhältnis zur Stadt verändern, trifft der Rat im Einvernehmen mit dem Bür-
germeister, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Bedienstete in Führungspositionen im 
Sinne dieser Vorschrift sind die Fachbereichsleiter und die Leiter der Stabsstellen, mit Ausnahme 
von Bediensteten mit Aufgaben eines persönlichen Referenten oder Pressereferenten. 

 
(3) Kommt ein Einvernehmen nach Absatz 2 nicht zu Stande, kann der Rat die Entscheidung mit ei-

ner Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen. Der Bürgermeis-
ter stimmt hierbei nicht mit. Erfolgt keine Entscheidung nach Satz 1, bleibt es bei der Entschei-
dung durch den Bürgermeister nach Absatz 1.  

 
 

 
§ 16 

Inkrafttreten 
 
Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere Haupt-
satzung vom 06.06.1995 außer Kraft.  


